
VERORDNUNG VON DIGITALEN GESUNDHEITSANWENDUNGEN (DIGA) 

Die Verordnung von DiGAs (Digitale Gesundheitsanwendungen) in MEDICAL OFFICE ist möglich. Das 

DiGA-Verzeichnis wird 14tägig aktualisiert und im Rahmen des Medikamenten-Updates zur Verfügung 

gestellt. 

Der Verordnungsdialog ist aufrufbar im Krankenblatt unter dem Punkt 

 

|Verordnungen| und |DiGA|, Tastenkürzel hd“. 

Die Verordnung selbst erfolgt in GKV-Fallen ausschließlich auf Muster 16. Eine Verordnung auf 

Privatfällen ist aber ebenso möglich. 

 

In der Übersicht erhalten Sie tabellarisch die wichtigsten Informationen, wie z. B. Bezeichnung der 

DiGA, Preis, Indikationen und weitere Daten. 

Im Detailbereich finden Sie neben den gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zum Datenschutz 

und zur Datensicherheit, wichtige Hinweise auf ggf. Altersbeschränkungen, geschlechtsspezifische 

Einschränkungen und Kontraindikationen. 

Eine leistungsfähige Komfortsuche ermöglicht eine feldübergreifende Recherche im kompletten DiGA-

Verzeichnis 

DIGAS ALS EREZEPT MÖGLICH ab Quartal 02/26 möglich 

Mit diesem Update kommt die Möglichkeit, Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) als eRezept zu 

verordnen. 



 

DiGAs werden bei der Krankenkasse eingelöst, nicht von der Apotheke abgerufen. Daher wird der 

Haken für den Ausdruck vorbelegt, damit die Kasse über den Ausdruck die DiGA einlösen kann. Sollte 

der Patient über die eRezept-App der gematik verfügen, ist der Ausdruck nicht nötig 

 

 


